
Die UG 2002-Anfechtung des SPÖ-Parlamentsklubs

Die Anfechtung des UG 2002 besteht aus 3 Teilbereichen, wobei der Hauptkritikpunkt das Organisationsrecht (unten 2.) ist:

1) Die Zulässigkeit der Übertragung des gesamten Vollzugsbereiches „Studienrecht“ ist nicht gegeben (Punkt III.A. der Anfechtung)

· Die Universitäten sind nach dem UG 2002 juristische Personen des öffentlichen Rechts und haben damit eigene Rechtspersönlichkeit, sind also vom Bund verschiedene Rechtsträger. Außerdem haben sie nach dem UG 2002 die Studienvorschriften im Rahmen der Hoheitsverwaltung zu vollziehen. 

· Nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes ist aber die Ausgliederung eines ganzen Regelungskomplexes verfassungswidrig, daher auch unserer Auffassung nach die Übertragung des Vollzugsbereiches „Studienrecht“ auf die Universitäten.

2) Das Organisationsrecht des UG 2002 ist nicht verfassungskonform (Punkt III.B. der Anfechtung)

· Die Entstehungsgeschichte und einfachgesetzliche Einbettung der Verfassungsbestimmung des § 2 Abs. 2 UOG lässt erkennen, dass die zumindest mittelbare demokratische Legitimation (durch die Angehörigen der jeweiligen Universität) einen verfassungsrechtlich garantierten Systemgrundsatz darstellt. 

· Das gesamte UG 2002 ist einfachgesetzlich und verstößt in weiten Teilen seines Organisationsrechtes gegen diesen Grundsatz. 

· So kann sich die Mehrzahl der Mitglieder des nach dem UG 2002 obersten Organs der Universität, des Universitätsrates, weder mittelbar noch unmittelbar auf eine demokratische Legitimation durch die Universitätsangehörigen stützen, weil sie etwa von der Bundesregierung bestellt werden. 

· Außerdem sind Universitätsangehörige von der Mitgliedschaft zum Universitätsrat ausgeschlossen, ein weiterer undemokratischer Aspekt des UG 2002 und außerdem eine kuriose Form der Selbstverwaltung. 

· Aus dieser verfassungswidrigen Einrichtung des Universitätsrates folgt eine konzeptionelle Verfassungswidrigkeit des gesamten Organisationsrechtes des UG 2002.

3) Die Bestimmungen über die Leistungsvereinbarungen sind ebenfalls verfassungswidrig (Punkt III.C. der Anfechtung)

· Die Leistungsvereinbarungen des UG 2002 werden als „öffentlich-rechtliche Verträge“ bezeichnet. Aufgrund der Geschlossenheit des Rechtsquellenkataloges wird die Zulässigkeit solcher Vereinbarungen bezweifelt. 

· Wichtiger ist aber der Verstoß gegen das Legalitätsprinzip des Art. 18 B-VG. Die Bestimmungen über die Leistungsvereinbarungen und deren Zustandekommen sind derart allgemein gehalten, dass sie diesem Grundprinzip unserer Verfassung nicht entsprechen. 

· Außerdem verstoßen die Sanktionen gegen die Universitäten bei Nichtzustandekommen der Leistungsvereinbarungen gegen das aus dem Gleichheitsgrundsatz abzuleitende Sachlichkeitsgebot weil nicht unterschieden wird, ob das Nichtzustandekommen der Universität anzulasten ist, oder anderen Umständen.


